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Kammerversammlung 2006  

Berei ts  jetzt  dür fen wir  Sie bi t ten, den Termin der  

Kammerversammlung 2006 
am Freitag, dem 05. Mai 2006, 14 Uhr 

im Hotel Holiday Inn Munich City Centre,  
Hochstraße 3,  81669 München  

vorzumerken. Als Redner in für  d ie diesjähr ige Hauptversammlung hat der 
Kammervorstand die Bayer ische Staatsminister in der Just iz  Dr.  Beate Merk gewinnen 
können. Im Anschluss an die Kammerversammlung lädt  der Vorstand wieder al le 
Kol leginnen und Kol legen zu einem Buffet  e in,  bei  dem die Gelegenheit  zum Gespräch 
und Austausch gegeben is t .  

Der Vorstand hoff t  auf eine rege Betei l igung. Eine formel le Einladung nebst 
Tagesordnung wird gesondert  er fo lgen. 
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Fachanwaltsfortbi ldung -  Fortbildungsnachweise nach § 15 FAO 

Nach § 15 FAO sind al le Fachanwälte verpf l ichtet ,  jähr l ich unaufgefordert  auf ihrem 
Fachgebiet e ine Fortbi ldung nachzuweisen, d ie 10 Zeits tunden nicht unterschrei ten darf .  
Die Fortb i ldung kann durch Veröf fent l ichung wissenschaft l icher Bei träge oder durch die 
Tei lnahme an Fortb i ldungsveranstal tungen erfo lgen. Leider kommt es immer wieder vor,  
dass diese Verpf l ichtung übersehen bzw. zu spät er fül l t  wird. Daraus ergeben s ich 
sowohl  für  d ie betrof fenen Fachanwälte wie auch für  d ie Rechtsanwaltskammer München 
Unannehmlichkei ten in Hinbl ick auf zahlreiche Nachfragen und größeren 
Verwaltungsaufwands. Bei nachhalt iger  Nichter fü l lung der Verpf l ichtung nach § 15 FAO 
kann der Kammervorstand gem. § 43 c Abs. 4 Satz 3 BRAO die Er laubnis zum Führen 
der Fachanwaltsbezeichnung auch widerrufen.  Die Fortbi ldungsverpf l ichtung dient  
letzt l ich der Sicherung des hohen Qual i tätsstandards der Fachanwälte im Interesse der 
Anwaltschaft  und des rechtsuchenden Publ ikums. Al le Fachanwälte werden daher 
gebeten, der Nachweispf l icht für  d ie Fortbi ldung regelmäßig nachzukommen. 
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Init iat ive "Anwälte -  mit  Recht im Markt" gestartet  

Die von der BRAK ini t i ier te Kampagne „Anwälte – mit Recht im Markt“  is t  im Februar 
gestartet .  Mit  der In i t iat ive wol len die regionalen Kammern und die BRAK Rechtsanwälte 
dabei  unterstützen, s ich auf  dem Beratungsmarkt  besser zu posi t ionieren und s ich 
insbesondere gegenüber der nichtanwalt l ichen Konkurrenz deutl ich abzuheben. Die 
In i t iat ive sol l  keine Imagewerbung mit  d irekter  Außenwirkung sein,  sondern die 
Anwaltschaft  von innen heraus stärken. Die Broschüre „10 Fi tmacher“ ,  d ie erste 
konkrete Anregungen für  e ine bessere Kanzleiposi t ionierung bietet ,  is t  über d ie 
regionalen Kammern erhäl t l ich oder kann im Internet unter  www.anwaelte- im-markt .de 
herunter  geladen werden. Die „10 Fi tmacher“  werden vert ief t  durch drei  Lei t fäden, von 
denen der erste mit  dem Ti te l  „Kanzleistrategie“  berei ts  erschienen is t .  Bis zum Sommer 
fo lgen dann die Lei t fäden „PR und Werbung“ und „Mandantenbindung und -akquise“ .  Die 
Lei t fäden können direkt  bei  der  BRAK oder über www.anwaelte- im-markt .de 
bestel l t  werden.  

  

BRAK
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Kleine Mitgliederstat ist ik der BRAK  

Nach der Kle inen Mitgl iederstat ist ik  zum 01.01.2006 der BRAK ist  im Jahr 2005 ein 
le icht  ger ingerer  Zuwachs zu verzeichnen als in den Jahren zuvor.  Dies lässt s ich auch 
anhand der Entwicklung der Zahl  zugelassener Rechtsanwälte von 1950 -  2006 ablesen 
sowie an der Graf ik  zur Gesamtzahl der zugelassenen Rechtsanwälte.  In der BRAK-
Presseerklärung 6/2006 v.  21.02.2006 betonte die BRAK, dass s ie -  t rotz der insgesamt 
hohen Zahl der Rechtsanwälte – eine Beschränkung bei  der Zulassung zur 
Anwaltschaft  wei terhin ablehnt.  Weitere BRAK-Stat is t iken f inden Sie hier. 

http://www.anwaelte-im-markt.de/
http://www.anwaelte-im-markt.de/
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
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http://brak.de/seiten/pdf/Statistiken/GesamtzahlenRAeGrafik.pdf
http://brak.de/seiten/04_06_06.php
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http://brak.de/seiten/08_02.php
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Elektronischer Rechtsverkehr beim BAG 

Ab 01.04.2006 kann der Schr i f tverkehr mit  dem Bundesarbei tsger icht in elektronischer 
Form erfo lgen, nachdem das Bundeskabinett  am 22.02.2006 die Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesarbeitsger icht  beschlossen hat.  Danach 
können u.a. Schr i f tsätze und Anträge elektronisch eingereicht werden, wobei e ine 
qual i f iz ier te elektronische Signatur  nach dem Signaturgesetz erforder l ich is t .  Lesen Sie 
hierzu auch die Pressemit te i lung des Bundesminister iums für  Arbeit  und Soziales v.  
22.02.2006.  
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Stalking- Bekämpfungsgesetz 

Durch den Entwurf  e ines Gesetzes zur Strafbarkei t  beharr l icher Nachstel lungen – 
StrÄndG (BT-Drs. 16/575 v.  08.02.2006) p lant d ie Bundesregierung einen Abschnit t  
"Nachstel lung" im StGB einzufügen. Der Bundesrat h ingegen hatte in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, seinen Entwurf  e ines Stalk ing-Bekämpfungsgesetzes (BR-Drs. 
48/06 (Beschluss)  v.  10.02.2006) in der Fassung der BR-Drs.  551/04 (Beschluss)  v.  
18.03.2005 erneut beim Bundestag einzubr ingen. Beide Entwürfe werden gegensei t ig 
kr i t is ier t .  Dem Regierungsentwurf  wird vorgeworfen,  keine Mögl ichkei t  zu bieten,  um 
gefähr l iche Täter des Stalk ings zur Unterbrechung der Gewaltspira le in Haft  nehmen zu 
können. Am Gesetzentwurf  des Bundesrates wird bemängelt ,  dass durch ihn der Schutz 
von Opfern beharr l icher Nachstel lungen nicht  verbessert  werde. Zudem sei  er  
verfassungsrecht l ich bedenkl ich. 
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BVerfG: Recht auf informationelle Selbstbestimmung schützt 
Telekommunikationsverbindungsdaten  

Das BVerfG hat der Verfassungsbeschwerde einer Richter in,  d ie s ich gegen die 
Anordnung der Durchsuchung ihrer  Wohnung wegen des Verdachts der Verletzung von 
Dienstgeheimnissen gewandt hatte,  s tat tgegeben (Lei tsätze zum Urtei l  des BVerfG, 2 
BvR 2099/04 vom 2.3.2006).  Im Rahmen der Durchsuchung war unter  anderem auf d ie 
im Computer der Beschwerdeführer in gespeicherten Daten sowie auf  d ie 
Einzelverbindungsnachweise ihres Mobi l funktelefons Zugr i f f  genommen worden. Diese 
Daten seien durch das Recht auf informat ionel le Selbstbest immung und gegebenenfal ls  
durch das Recht auf Unver letz l ichkeit  der  Wohnung geschützt .  Das Fernmeldegeheimnis 
sei  h ingegen nicht  ver letzt .  Lesen Sie hierzu auch die BVerfG-Pressemit te i lung Nr.  

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesarbeitsgericht.de/
http://www.bmas.bund.de/BMAS/Navigation/presse,did=120772.html
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http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2004/0551_2D04B,property=Dokument.pdf
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http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060302_2bvr209904
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060302_2bvr209904
http://www.bundesverfassungsgericht.de/bverfg_cgi/pressemitteilungen/bvg06-013.html


13/2006 v.  02.03.2006 und die BMJ-Pressemit te i lung v.  02.03.2006.  
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Interessenkoll isions-Regelung und neue Fachanwaltschaften zum 01.07.06 in Kraft 

Die Beschlüsse der 5. Si tzung der 3.  Satzungsversammlung am 07.11.2005 können am 
01.07.2006 in Kraf t  treten.  Dadurch wird zum einen eine Neufassung des Verbots 
widerstre i tender Interessen nach § 3 BORA eingeführt .  In begründeten Ausnahmefäl len 
können Rechtsanwälte einer Sozietät  nun -  nach vorher iger  schr i f t l icher Informat ion und 
ausdrückl icher Zust immung der Mandanten – potent iel l  widerstrei tende Interessen 
vertreten.  Zum anderen werden zwei  neue Fachanwaltschaften eingeführt  – der 
Fachanwalt  für  gewerbl ichen Rechtsschutz und der Fachanwalt  für Handels-  und 
Gesel lschaftsrecht.  Das BMJ hat mit  am 13.03.2006 bei der  BRAK eingegangenem 
Schreiben mitgetei l t ,  dass keine Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit  der  Beschlüsse 
vom 07.11.2005 bestehen. Die Beschlüsse können nun noch kurzfr is t ig im Heft  2/2006 
(Erscheinungstermin: 15.04.2006) der BRAK-Mit tei lungen (ht tp: / /www.brak-
mit te i lungen.de) ausgefer t igt  werden.  
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Rundfunkgebühren für internetfähige PCs 

Aus gegebenen Anlass weisen wir  darauf hin,  dass zukünft ig Rundfunkgebühren für  
internetfähige PCs zu entr ichten s ind. 

In § 5 Abs. 3 (RGebStV) heißt  es: 

"(3) Für neuart ige Rundfunkempfangsgeräte ( insbesondere Rechner,  die 
Rundfunkprogramme ausschl ießl ich über Angebote aus dem Internet wiedergeben 
können) im nicht ausschl ießl ichen pr ivaten Bereich, ist  keine Rundfunkgebühr zu 
entr ichten, wenn  

1. die Geräte ein und demselben Grundstück oder zusammenhängenden 
Grundstücken zuzuordnen s ind und 

2. andere Rundfunkempfangsgeräte dort  zum Empfang berei tgehalten werden. 
Werden ausschl ießl ich neuart ige Rundfunkempfangsgeräte,  d ie ein und 
demselben Grundstück oder zusammenhängenden Grundstücken zuzuordnen s ind, 
zum Empfang berei tgehal ten,  is t  für  d ie Gesamthei t  dieser Geräte eine 
Rundfunkgebühr zu entr ichten".    

Nach den Übergangsbestimmungen in § 11 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages s ind 
internetfähige PCs generel l  b is  zum 31.12.06 von der Rundfunkgebührenpfl icht 
ausgenommen. 

Das bedeutet,  dass Rechtsanwälte,  die kein Fernseh- oder Radiogerät in ihrer Kanzlei  
haben, für  d ie Gesamthei t  ihrer  PC-Geräte ab 01.01.07 eine Rundfunkgebühr zahlen 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/bverfg_cgi/pressemitteilungen/bvg06-013.html
http://www.bundesjustizministerium.de/enid/453d12b701d1606052156cf2e8741be8,176b77707265737365617274696b656c5f6964092d0932333933093a096d795f79656172092d0932303036093a096d795f6d6f6e7468092d093033093a095f7472636964092d0932333933/Presse/Pressemitteilungen_58.
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://brak.de/seiten/pdf/SV/5Sitzung_3SV_Beschluesse.pdf
http://www.brak-mitteilungen.de/
http://www.brak-mitteilungen.de/
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm


müssen. Die monat l iche Rundfunkgebührenhöhe für  Radio und Fernsehen beträgt 17.03 
€.  Die Monatsgebühr für e in Radio beträgt 5,52 €. 
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Seminar "Internationale Rechtsverfolgung -  Klage und Vollstreckung im 
europäischen Zivilrechtsverkehr" der Universität  Passau  

Am 28. Apr i l  2006 von 13.00 bis 18.00 Uhr können sich interessier te Rechtsanwälte und 
Richter  über d ie Rahmenbedingungen des internat ionalen Zivi l rechtsverkehr informieren. 
Prof .  Dr.  Wolfgang Hau legt  sehr praxisor ient ier t  anhand von Rechtsfäl len dar,  wie man 
bei grenzüberschrei tenden Rechtsstre i t igkei ten vorgehen sol l te.  Weitere Informat ionen 
erhal ten Sie hier oder bei  der  Univers i tät  Passau, Kontaktstel le für Weiterbi ldung, Frau 
Schmit t ,  Tel .  0851/509-1425, E-Mai l :  weiterbi ldung@uni-passau.de.  
.   
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"Vorsorgeregister bewährt  sich"  

Deutsche Ger ichte grei fen derzei t  b is zu 300 mal pro Tag auf  das Zentrale 
Vorsorgeregister  der Bundesnotarkammer in Betreuungsverfahren zu. Das zeigt  der  
aktuel le Jahresbericht des Zentralen Vorsorgeregisters,  den die Bundesnotarkammer am 
01.03.06 vorgestel l t  hat.  Al le in im letzten Quarta l  2005 hat das Register  über 17.000 
Anfragen von den Gerichten bearbei tet ,  d ie nach Vorsorgevol lmachten von Personen in 
hi l f loser Lage forschten. 
"Berei ts  in ca. 2.500 Fäl len konnte das Register  hel fen und den Gerichten Daten zur 
Verfügung stel len",  sagt Dr.  Ti lman Götte,  Präsident der Bundesnotarkammer.  Götte 
wei ter :  "Diese Zahl  ist  umso erfreul icher a ls das Register  erst  im März 2005 in seinen 
Vol lbetr ieb übergegangen war und die Onl ine-Abfrage durch die Ger ichte bundesweit  im 
Laufe des Jahres real is ier t  worden is t . "  
Per Vorsorgevol lmacht können Bürger innen und Bürger fest legen, wer für  s ie 
wir tschaft l iche und mediz in ische Entscheidungen tr i f f t ,  wenn sie nach einer Krankhei t  
oder nach einem Unfal l  dazu nicht  mehr in der Lage s ind.  Damit  Ger ichte diese 
Vol lmachten auch schnel l  f inden, hat d ie Bundesnotarkammer im gesetz l ichen Auftrag 
das Zentrale Vorsorgeregister  aufgebaut.  Bürger innen und Bürger können ihre 
Vorsorgevol lmacht über das Internet (www.vorsorgeregister .de) oder per Post an das 
Zentrale Vorsorgeregister  bei  der  Bundesnotarkammer melden. Auch der Notar oder 
Rechtsanwalt ,  der bei der Err ichtung recht l ich beraten hat ,  kann wei terhel fen.  Mehr als 
300.000 Bürger,  so zeigt  der Jahresber icht ,  haben ihre Vol lmachten berei ts e intragen 
lassen, und jeden Monat kommen etwa 10.000 wei tere hinzu.  Die einmal ige Gebühr pro 
Registr ierung beträgt  in der Regel  pro Dokument zwischen 10 € und 20 €. 
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Mediationstag  

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
mailto:weiterbildung@uni-passau.de
http://www.vorsorgeregister.de/


In den Räumen der Rechtsanwaltskammer München f indet am Samstag, 06.05.06, ein 
Mediat ionstag stat t .  Weitere Informat ionen sowie das Programm f inden Sie hier. 
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Podiumsdiskussion "Justiz nach Kassenlage"  

Nach der Abschaffung des Bayer ischen Obersten Landesger icht  im vergangenen Jahr,  
ergeben sich neue Aspekte durch den Eingr i f f  in d ie Ger ichtsorganisat ion in Bayern.  Wie 
weit  geht die Sparpol i t ik  der Staatsregierung im Bereich der Just iz? Zu einer 
öf fent l ichen Diskussion lädt der Verein der Freunde des Bayer ischen Obersten 
Landesgerichts www.bayoblg- freunde.de in das SZ-FORUM der Süddeutschen Zeitung 
ein.  
Termin: 

Donnerstag, den 01. Juni 2006, 18 Uhr  
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Mitteilungen I .  Quartal 2006  

Die Mit tei lungen der Rechtsanwaltskammer München für  das I .  Quarta l  2006 f inden Sie 
hier. 
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